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Generalvollmacht mit Substitutionsbefugnis 

Der/Die unterzeichnete(n): 

Herrn / Frau 

Name / Vorname  

Strasse / Nr. 

PLZ / Ort 

ernenn(t/en):  

Herrn / Frau 

Name / Vorname 

Strasse / Nr. 

PLZ / Ort 

zu seinem/ihrem Generalbevollmächtigten in allen seinen/ihren Angelegenheiten, in denen eine 
rechtsgeschäftliche Vertretung möglich ist. 

Der/Die Bevollmächtigte ist kraft dieser Vollmacht befugt, den/die Vollmachtgeber(in) rechtsgültig zu 
vertreten, wie wenn er/sie selbst gehandelt hätte(n): 

• vor allen Behörden der Verwaltung
• vor allen Behörden der nichtstreitigen Gerichtsbarkeit
• vor allen Gerichten
• gegenüber Privatpersonen.

Insbesondere ist der/die Bevollmächtigte ermächtigt, im Namen des/der Vollmachtgeber(s/in) 
• alle Arten von Rechtsgeschäften und Rechtshandlungen vorzunehmen
• die dabei erforderlichen Formalitäten zu erfüllen

o öffentliche Beurkundungen von Rechtsgeschäften über dingliche Rechte an
Grundstücken

o Anmeldung des grundbuchlichen Vollzugs wie Eintragungen, Vormerkungen und
Anmerkungen sowie von Löschungen von solchen etc.

• Entgegennahme von Gelder, Wertschriften und andere Vermögenswerte sowie
Empfangsbestätigung

• Eingehung von Verpflichtungen irgendwelcher Art
• Vertretung in Zwangsvollstreckungen
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o Stellung von (begründeten) Anträgen in Zwangsvollstreckungsverfahren für und gegen
den/die Vollmachtgeber(in)

o Teilnahme an Gläubigerversammlungen in Konkursen, bei Gläubigergemeinschaften
und in Nachlassverfahren

• Abgabe von verbindlichen Erklärungen
• Entgegennahme oder Leistung von Zahlungen
• Entgegennahme von Postsendungen jeder Art
• Prozessführung
• Annahme von Schiedsgerichten
• Abschluss gerichtlicher oder aussergerichtlicher Vergleiche
• Abstandnahmeerklärung von Klagen
• Klageanerkennungen
• Berufungserklärung gegen Urteile oder Ergreifung anderer Rechtsmittel
• Entgegennahme oder Herausgabe von Streitgegenständen entgegenzunehmen oder 

herauszugeben,
• Antrag auf Vollstreckbarerklärung rechtskräftig gewordener Urteile oder gleichwertiger 

Urkunden

• Erhebung von Strafklagen
• Vertretung in Steuerverfahren

o Abgabe von Steuererklärungen
o Erhebung oder Anerkennung von Rekursen gegen Steuereinschätzungen

• Teilnahme an Aktionär- oder Genossenschafterversammlungen
• Vertretung in Nachlassangelegenheiten

o Antritt oder Ausschlagung von Erbschaften
o Stellung von Begehren zur Sicherung von Erbschaften (Inventare, 

Erbschaftsverwaltungen, Vertretung der Erbengemeinschaft o.ä.)

o Beantragung von öffentlichen Inventaren oder amtlichen Liquidationen
o Mitwirkung bei Erbauskäufen, Erbverzichten, Erbteilungen und

anderen Erbauseinandersetzungen

o Anerkennung oder Anfechtung von Verfügungen von Todes wegen
o Verfolgung von Pflichtteilsverletzungen
o Entgegennahme von Erbschaften und Vermächtnissen

• Erwerb, Veräusserung bzw. Abtretung, Belastung mit beschränkten dinglichen Rechten oder 
Verpfändung von Vermögenswerten wie

o Erbteilen
o andere Vermögenswerte
o Grundstücke

• Ausrichtung von Schenkungen
• Vornahme überhaupt aller Rechtshandlungen und Rechtsgeschäfte, die nicht wegen ihrer 

höchstpersönlichen Natur die persönliche Mitwirkung des/der Vollmachtgeber(s/in) erfordern, 
unabhängig davon, ob sie in dieser Vollmacht ausdrücklich genannt sind oder nicht. 

Der/Die Bevollmächtige ist sodann befugt, in seinem/ihrem Namen und auf seine/ihre Verantwortung 
einen Stellvertreter (Substituten) mit der Ausübung der Befugnisse aus dieser Vollmacht zu betrauen. 

Der/Die Vollmachtgeber(in) anerkenn(t/en) hiermit alle gestützt auf diese Generalvollmacht 
vorgenommenen Rechtshandlungen und Rechtsgeschäfte des/der Bevollmächtigten oder seines/ihres 
Vertreters als für ihn/sie rechtsverbindlich. 
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Der/Die Vollmachtgeber(in) verpflichtet sich zum Ersatz der entstehenden Kosten sowie zu 
angemessener Honorierung für die Mühewaltung. 
 
 
 
Ort/Datum 
 
 

Der/die Vollmachtgeber/in: 

 

 

 
[Unterschrift] 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Hinweis: 
 
Die Unterschrift des/der Vollmachtgebers(in) ist gegebenenfalls amtlich zu beglaubigen. 

Sofern  
• eine Ermächtigung zum Selbstkontrahieren und/oder zur Doppel- bzw. 

Mehrfachvertretung, 
• eine Weitergeltung der Vollmacht über den Tod des/der 

Vollmachtgeber(s/in) hinaus (vgl. Art. 35 des Schweizerischen Obligationenrechts, OR)  
[nicht möglich im Grundbuchverkehr],  

erwünscht ist, ist der nachstehende (allenfalls anzupassende) Text vor der Bezeichnung des 
Geschäftes in die Generalvollmacht oben einzufügen. 
 
Der/die Vollmachtgeber(in) räumt dem/der Bevollmächtigten ausdrücklich auch das Recht zum 
Selbstkontrahieren sowie zur Doppel- und Mehrfachvertretung ein. 
 
Diese Generalvollmacht gilt ausdrücklich auch über den Tod des/der Vollmachtgeber(s/in) hinaus, 
soweit dies für das entsprechende Rechtsgeschäft zulässig ist. 
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